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Ortskundenpreise Erscheinungs-
weise mm-OP Preis  

je Zeile mm-OP
Preis  

je Zeile 

368 Meschede / Brilon / Warstein WP + WR  werktäglich  0,92 €  3,60 €  0,63 €  2,48 € 

089 Warstein werktäglich  0,20 €  0,80 €  0,53 €  2,08 € 

188 Meschede/Brilon werktäglich  0,82 €  3,20 €  0,86 €  3,36 € 

104 Moers WAZ + NRZ werktäglich  1,07 €  4,20 €  0,74 €  2,92 € 

018 Moers Nordkreis  werktäglich  0,61 €*  2,40 €* –  – 

357 Moers + Duisburg-West  werktäglich  1,28 €  5,00 €  1,62 €  6,36 € 

105 Mülheim WAZ + NRZ  werktäglich  1,17 €  4,60 €  0,74 €  2,92 € 

106 Oberhausen WAZ + NRZ  werktäglich  1,28 €  5,00 €  0,84 €  3,28 € 

183 Olpe WP +WR  werktäglich  0,71 €  2,80 €  0,53 €  2,08 € 

392 Olpe/Siegen/Berleburg werktäglich  0,77 €  3,00 €  0,53 €  2,08 € 

133 Recklinghausen WAZ  werktäglich  0,20 €  0,80 €  0,21 €  0,84 € 

182 Siegen WP + WR werktäglich  0,61 €  2,40 €  0,41 €  1,60 € 

384 Siegen/Berleburg  werktäglich  0,77 €  3,00 €  0,53 €  2,08 € 

392 Olpe/Siegen/Berleburg  werktäglich  0,77 €  3,00 €  0,53 €  2,08 € 

107 Velbert WAZ  werktäglich  0,86 €  3,36 €  0,53 €  2,08 € 

359 Bergische Kombi (Hattingen, Velbert, Ennepetal)  werktäglich  1,58 €  6,20 €  1,10 €  4,32 € 

136 Witten WAZ  werktäglich  0,71 €  2,80 €  0,53 €  2,08 € 

137 Dortmund / Kreis Unna / Witten werktäglich  0,92 €  3,60 €  0,79 €  3,08 € 

321 Witten + Bochum  werktäglich  1,79 €  7,00 €  1,10 €  4,32 € 

	 Familienanzeigen, Gelegenheitsanzeigen, Stellengesuche	 Immobilien-/Kfz-Anzeigen

Preise sw bis 4c inkl. MwSt.         *nur Familienanzeigen 
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18 Verbreitungsgebiete

WVW

ORA

Partnerverlage (Preislisten auf Anfrage)

• Erscheint in der Wochenmitte
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•• Borken
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Gebiet Belegungs-
einheit  Titel wöchentlich € / Zeile € / mm  

Arnsberg/
Sundern 

6010
6512

Kombination Wochen-Anzeiger Arnsberg + Sundern   
Kombination Wochen-Anzeiger Arnsberg + Sundern + Stadt-
spiegel Menden / Lendringsen / Balve + Fröndenberg / Wickede

mittwochs
mittwochs

55.000
104.000

1,55
2,00

0,76
1,11

0,59
0,86 

Datteln 
6360
6368

Kombi. Stadtspiegel Ostvest + Marl + Herten + Recklinghausen
Stadtspiegel Ostvest, Olfen

 mittwochs 172.850
46.350

1,90
–

1,31
–

1,02
0,48 

Dinslaken  6020 Niederrhein Anzeiger Dinslaken / Voerde / Hünxe  mittwochs 54.800 1,15 0,69 0,54 

Düsseldorf 
6070
6580

Rhein-Bote Düsseldorf (Gesamt)
Kombination Rhein-Bote Düsseldorf + Wochen-Anzeiger 
Langenfeld + Hilden +  Monheim

freitags
mittwochs/ 

freitags

296.500
370.900

2,10
2,50

1,93
2,28

1,50
1,77 

Duisburg 6030/6031 1) Wochen-Anzeiger Duisburg (Gesamt)  mi. + sa. 231.500 2,50 2,21 1,72 

Emmerich 3)
6100/6101 1)

6504/6505 1)

Stadtanzeiger Emmerich / Rees / Isselburg
Kombi. Stadtanzeiger Emmerich + Klever + Gocher Wochenblatt   mi. + sa.

27.300

86.400

–
1,45

–
0,85

0,44
0,66

Essen

6110/6111 1)

6112/6113 1)

6118/6119 1)

6124/6125 1)

6126/6127 1)

6128/6129 1)

6130/6131 1)

6132/6133 1)

6134/6135 1)

6136/6137 1)

Stadtspiegel Essen (Gesamt)

Nord Anzeiger

Süd Anzeiger

West Anzeiger

Borbeck Kurier

Kombination Kettwig Kurier + Werden Kurier

Kettwig Kurier

Werden Kurier

Steeler Kurier

Ruhr Kurier

  mi. + sa.

304.100

62.400

81.400

29.700

42.400

22.500

12.100

10.400

38.700

27.200

2,40

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,89

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,47

0,54

0,54

0,39

0,39

0,53

0,33

0,33

0,39

0,33

Gelsenkirchen 6160/6161 1) Stadtspiegel Gelsenkirchen (Gesamt)  mi. + sa. 130.100 1,90 0,97 0,76

Erscheinungs- 
weise

Verteilte
Exemplare

Kleinanzeigen	
privat  5)

Private
gestaltete
Anzeigen 4)

ohne Nachlass

Private
Familien-

anzeigen 4)

Bitte beachten Sie die ergänzenden Informationen auf Seite 21.

Ortsausgaben/Nebenausgaben/Kombinationen
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Gebiet Belegungs-
einheit  Titel wöchentlich € / Zeile € / mm  

Hagen/ 
Herdecke

6190/6191 1) 
6192/6193 1)

Kombination Stadtanzeiger Hagen + Herdecke / Wetter / Vorhalle 
Stadtanzeiger Herdecke / Wetter / Vorhalle mi. + sa.

118.500
27.800

1,50
–

1,04
–

0,81
0,38

Hattingen 2) 6210/6211 1) Stadtspiegel Hattingen / Niedersprockhövel mi. + sa. 34.100 1,15 0,62 0,48 

Herne/
Wanne-Eickel

6220/6221 1)
6514/6515 1)

Wochenblatt Herne / Wanne-Eickel
Kombi. Wochenblatt Herne / Wanne + Stadtanz. Castrop-Rauxel

mi. + sa.
mi. + sa.

84.900
122.900

1,25
2,00

0,82
1,11

0,64
0,86

Herten
6360
6372

Kombi. Stadtspiegel Herten + Marl + Ostvest + Recklinghausen
Stadtspiegel Herten mittwochs

172.850
29.500

1,90
–

1,31
–

1,02
0,43

Iserlohn/
Hemer

6500/6501 1)

6230/6231 1)

Kombination Stadtspiegel Iserlohn + Hemer + Stadtspiegel 
Menden / Lendringsen / Balve + Fröndenberg / Wickede
Kombination Stadtspiegel Iserlohn + Hemer

mi. + sa.

115.000

66.000

1,70

–

0,84

–

0,65

0,54

Kamen/Unna 6240 Kombination Stadtspiegel Kamen, Bergk., Bönen + Unna, Holzw. mittwochs 87.600 1,25 0,82 0,64

Kleve/Goch 3)

6502/6503 1)
6504/6505 1)
6250/6251 1)
6180/6181 1)

Kombination Klever + Gocher Wochenblatt
Kombi. Klever + Gocher Wochenblatt + Stadtanzeiger Emmerich
Klever Wochenblatt
Gocher Wochenblatt

mi. + sa.

59.100
86.400
37.700
21.400

–
1,45

–
–

–
0,85

–
–

0,58
0,66
0,39
0,36

Langenfeld/
Hilden/
Monheim

6260/6261 1)
6580

Kombination Wochen-Anzeiger Langenfeld + Hilden + Monheim 
Kombination Wochen-Anzeiger Langenfeld + Hilden + Monheim + 
Rhein-Bote Düsseldorf

mi. + sa.
mittwochs/

freitags

74.400
370.900

1,65
2,50

0,69
2,28

0,54
1,77

Marl 6360
6370

Kombi. Stadtspiegel Marl + Ostvest + Herten + Recklinghausen
Stadtspiegel Marl mittwochs

172.850
39.800

1,90
–

1,31
–

1,02
0,48

Menden/
Fröndenberg 

6290/6291 1)

6512

6500/6501 1)

Kombination Stadtspiegel Menden / Lendringsen / Balve + 
Fröndenberg / Wickede
Kombi. Stadtsp. Menden / Lendringsen / Balve + Fröndenberg /
Wickede + Wochen-Anzeiger Arnsberg + Sundern
Kombi. Stadtsp. Menden / Lendringsen / Balve + Fröndenberg /
Wickede + Stadtspiegel Iserlohn + Hemer

mi. + sa.

49.000

104.000

115.000

–

2,00

1,70

–

1,11

0,84

0,40

0,86

0,65

Erscheinungs- 
weise

Verteilte
Exemplare

Kleinanzeigen	
privat  5)

Private
gestaltete
Anzeigen 4)

Private
Familien-

anzeigen 4)

ohne Nachlass

Bitte beachten Sie die ergänzenden Informationen auf Seite 21.

Ortsausgaben/Nebenausgaben/Kombinationen
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Gebiet Belegungs-
einheit  Titel wöchentlich € / Zeile € / mm  

Moers 6300
Kombination Wochen-Magazin Moers + Kamp-Lintfort, Rheinberg
 + Neukirchen-Vluyn mittwochs 90.450 1,35 0,82 0,64

Mülheim 6320/6321 1) Mülheimer Woche mi. + sa. 89.900 1,75 0,97 0,76 

Oberhausen 6340/6341 1) Wochen-Anzeiger Oberhausen mi. + sa. 106.700 2,00 1,11 0,86

Ratingen 6092 Ratinger Wochenblatt donnerstags 59.500 – 0,70* 0,70* 

Recklinghausen
6360
6362

Kombi. Stadtspiegel Recklinghausen + Marl + Ostvest + Herten 
Stadtspiegel Recklinghausen mittwochs

172.850
57.200

1,90
–

1,31
–

1,02
0,55

Schwelm/
Gevelsberg/
Ennepetal

6380/6381 1) Kombination wap Schwelm + Gevelsberg + Ennepetal mi. + sa. 49.100 1,75 0,76 0,59

Velbert 6400/6401 1) Kombination Stadtanzeiger Velbert + Heiligenhaus (Niederberg) mi. + sa. 56.700 0,95 0,69 0,54

Wesel/Xanten 6420 Kombination Der Weseler + Der Xantener mittwochs 56.500 1,45 0,76 0,59

Erscheinungs- 
weise

Verteilte
Exemplare

Kleinanzeigen	
privat  5)

Private
gestaltete
Anzeigen 4)

Private
Familien-

anzeigen 4)

1) Wochenend-Ausgaben-Nr./Preise je Erscheinungsdatum 

2) gegen ermäßigten Aufpreis belegbar (nur von bestimmten angrenzenden Anzeigenblättern) 

3) inkl. lokaler Ausgaben der Zeitungstitel der FUNKE MEDIEN NRW (nur für bestimmte Anzeigen) 

4) Preis gilt für s/w bis 4c. Traueranzeigen werden zusätzlich online veröffentlicht 

5) zzgl. 3,57 € Onlinegebühr inkl. Upload von bis zu 5 Bildern

ohne Nachlass

Der Verlag ist Mitglied des BVDA, 
Bundesverband Deutscher Anzeigen-
blätter e. V. 

Die genannten Auflagenzahlen  
werden von der ADA, Auflagenkontrolle 
der Anzeigenblätter, überprüft.

Preise inkl. MwSt.

*ohne 4)

Ortsausgaben/Nebenausgaben/Kombinationen
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1 ,,Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die 
Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer 

Druckschrift zum Zweck der Verbreitung. 

2 Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, un-
beschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsäch-

lichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung 
auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht. 

3 Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, be-
stimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so 

rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn 
der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, 
ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. 

4 Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Bei-
lagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerecht-

fertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen 
verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäfts-
stellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage 
eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser 
den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht 
angenommen. Die Ablehnung eines Auftrags wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. 

5 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der 
Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag 

unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch 
die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. 

6 Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck 
der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, 

in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist 
verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungs-
minderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, 
Verschulden bei  Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei  telefonischer Auftragserteilung – 
ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz 
des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt 
nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. 
Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmän-
nischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; 
in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraus-
sehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei 
nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen, nach Eingang der Rechnung geltend gemacht werden.

7 Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die 
Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm inner-

halb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden. Ab dem 2. Probeabzug behält sich 
der Verlag  die Berechnung einer Gebühr von € 5,00 vor. 

8 Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche 
Abdruckhöhe der Berechnung zugrundegelegt. 

9 Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach 
Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom 

Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt. Soweit 
Sie uns ein SEPA Mandat erteilt haben, beträgt die Vorankündigungsfrist für den Einzug mindestens 4 Werktage.

10 Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei 
Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die 

restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auf-
traggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer 
Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von 
dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen. 

11 In der Regel wird auf der Anzeigenrechnung eine belegersetzende Textspitze ausgedruckt. Wenn Art und Um-
fang des Auftrages es rechtfertigen, liefert der Verlag Belege; kann in solchen Fällen ein Beleg nicht mehr be-

schafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung 
und Verbreitung der Anzeige. 

12 Kosten für die Anfertigung reprofähiger Vorlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende 
erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen. 

13 Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur 

auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zu-
schriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Zuschriften an den 
Inserenten weiterzuleiten, die mehr als 4 Wochen nach dem Erscheinen der Anzeige beim Verlag eingehen. Wertvolle 
Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter 
das Recht eingeräumt werden, die eingehenden Angebote im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Der 
Verlag kann darüber hinaus mit dem Auftraggeber die Möglichkeit der Selbstabholung oder der gebührenpflichtigen 
Zusendung vereinbaren. Briefe, die das zulässige Format DIN A4 (Gewicht von 50 Gramm) überschreiten, sowie Wa-
ren-, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht entge-
gengenommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann hierfür dennoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart 
werden, wenn der Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren-Kosten übernimmt. Der Verlag behält sich vor, bei 
Stückzahlen ab 10 gewerblicher Zuschriften von einem Absender eine Weiterleitungsgebühr auf der Basis des jeweils 
gültigen Posttarifs zu berechnen.  

14 Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Veröf-
fentlichung geltend gemacht werden. 

15 Erfüllungsort ist Essen. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand Essen. Soweit Ansprüche des 

Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten 
nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, 
im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand Essen vereinbart.

16 Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur 
Aufbewahrung endet 1 Monat nach Ablauf des Vertrages.

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Anzeigen
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Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages 
a) Der Anzeigenauftrag kommt zustande durch die Buchung der Anzeige durch den Auftraggeber (Angebot) und Bestä-
tigung der Buchung durch den Verlag in Textform (Annahme). 

b) Bei fernmündlich sowie per Telefax aufgegebenen Anzeigen, Termin- oder Ausgabenänderungen, Textkorrekturen 
und Abbestellungen übernimmt der Verlag für Übermittlungsfehler keine Haftung. Für ISDN-Anzeigen, die nicht als 
geschlossenes PDF oder EPS versendet werden, übernimmt der Verlag keine Gewähr für die Qualität des Drucks.

c) Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet je-
doch nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder getäuscht wird. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages 
verpflichtet sich der Inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behaup-
tungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. 

d) Ansprüche bei fehlerhaften Wiederholungsanzeigen sind dann ausgeschlossen, wenn der Werbungtreibende die 
Möglichkeit hatte, vor Drucklegung der nächstfolgenden Anzeige auf die Fehler hinzuweisen. Der Vergütungsanspruch 
des Verlages bleibt unberührt. 

e) Bei Rubrikanzeigen behält sich der Verlag die Wahl der Schrift, der Satzordnung, der Umrandung und der 
Platzierung vor.

f) Bei Änderung der Anzeigen-, Beilagen- und Onlinepreise treten die neuen Bedingungen auch für 
laufende Aufträge sofort in Kraft. 

g) Eine Provision wird nur an die vom Verlag anerkannten Werbemittler vergütet, Voraussetzung ist, dass der Auftrag 
unmittelbar vom Werbemittler erteilt wird und Texte bzw. Druckunterlagen auch von ihm geliefert werden.

h) Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfü-
gung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, 
die diesen aus der Ausführung des Auftrages gegen den Verlag erwachsen. Dies gilt auch für Ansprüche aus Verstößen 
gegen das Urheberrecht. 

i) Der Verlag behält sich vor, die Veröffentlichung von Sammelanzeigen abzulehnen. 

j) Für alle Anzeigenaufträge gelten die Allgemeinen und Zusätzlichen Geschäftsbedingungen. Die Zusätzlichen Ge-
schäftsbedingungen gehen im Zweifelsfalle den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor. Weichen Auftrag oder die 
ihm vom Auftraggeber zugrunde gelegten Bedingungen von den allgemeinen oder Zusätzlichen Geschäftsbedin-
gungen des Vertrages ab, so gelten die Bedingungen des Verlages, wenn nicht der Auftraggeber binnen sechs Tagen 
seit Auftragsbestätigung durch den Verlag schriftlich widerspricht. 

k) Im Falle höherer Gewalt oder Störung des Arbeitsfriedens entfällt die Verpflichtung auf Auftragserfüllung und Leistung 
vom Schadensersatz.

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Anzeigen
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Die LeserLäden und LeserServices Ihrer Zeitungen:
ARNSBERG, Alter Markt 9 • ATTENDORN, Schüldernhof 2 • BAD BERLEBURG, Poststr. 19 • BESTWIG, Bundesstr. 139 • BOCHUM, Huestr. 17-19 • BOCHUM-WATTENSCHEID, Oststr. 4-6 
BOTTROP, Osterfelder Str. 13 • BRILON, Derkere Str. 10a • DINSLAKEN, Friedrich-Ebert-Str. 40 • DORTMUND, Westenhellweg 37-41 
DUISBURG, Harry-Epstein-Platz 2 • DU-RHEINHAUSEN, Friedrich-Alfred-Str. 93 • EMMERICH, Steinstr. 10 • ESSEN, Kornmarkt 4 • ESSEN-MITTE, Bert-Brecht-Str. 29 
GELSENKIRCHEN-BUER, Hochstr. 68 • GELSENKIRCHEN, Ahstr. 12 • GLADBECK, Horster Str. 10 • HAGEN, Hohenzollernstr. 3-11 • HATTINGEN, Große Weilstr. 19 
HERNE, Markgrafenstr. 1 • ISERLOHN, Unnaer Str. 29 • KAMEN, Weststr. 86 • KLEVE, Hagsche Str. 96 • LANGENFELD, Bachstr. 42 
LENNESTADT, Hundemstr. 18 • MENDEN, Nordwall 2-2a • MESCHEDE, Le-Puy-Str. 6-8 • MOERS, Homberger Str. 4 • MÜLHEIM A.D.R., Eppinghofer Str. 1-3 • OBERHAUSEN, Helmholtzstr. 30 
OLPE, Westfälische Str. 13 • RATINGEN, Grabenstraße 5 • SCHMALLENBERG, Weststr. 52 • SCHWELM, Hattinger Str. 43 • VELBERT, Friedrichstr. 131 • WARSTEIN, Hauptstr. 73 
WERDENER NACHRICHTEN, Grafenstr. 41 • WESEL, Korbmacher Str. 10 • WETTER, Bismarckstr. 52 WINTERBERG, Hauptstr. 6 • WITTEN, Bahnhofstr. 33.

Kontaktdaten

Verlagsanschrift	 FUNKE MEDIEN NRW GmbH 
	 Friedrichstraße 34–38, 45128 Essen

Telefonische 
Anzeigenaufnahme	 02 01 / 8 04 24 41

Telefax	 02 01 / 8 04 28 19

E-Mail	 anzeigenannahme@funkemedien.de

Bankverbindungen	 Commerzbank Essen, Nr. 1020361 00, BLZ 360 400 39 
	 IBAN: DE12 3604 0039 0102 0361 00 BIC: COBADEFFXXX

	 Sparkasse Essen, Nr. 269 373, BLZ 360 501 05 
	 IBAN: DE10 3605 0105 0000 2693 73 BIC: SPESDE3EXXX

Zahlungsbedingungen	 Zahlbar direkt in bar oder per SEPA-Lastschriftmandat

Rechnungsgebühr	 1,79 € je Rechnung 

Chiffregebühr	 7,50 € inkl. MwSt. je Veröffentlichung

WVW Westdeutsche Verlags- und Werbegesellschaft mbH 
Bert-Brecht-Straße 29, 45128 Essen

02 01 / 8 04 18 51

02 01 / 8 04 28 19

wvw@wvw-anzeigenblaetter.de

Commerzbank AG Essen 
IBAN: DE44 3604 0039 0102 0395 01 BIC: COBADEFFXXX

Sparkasse Essen 
IBAN: DE33 3605 0105 0000 2876 80 BIC: SPESDE3E

Zahlbar direkt in bar oder per SEPA-Lastschriftmandat.

1,79 € je Rechnung

7,50 € inkl. MwSt. je Veröffentlichung


